
 
 
Kostenübersicht für das Seniorenpflegeheim „Am Kupper“ Obercunnersdorf 
(Wohnkomplex II) 

 

*Der Eigenanteil pro Tag setzt sich bei den Pflegegraden 2 bis 5 aus dem 

einrichtungseinheitlichen Eigenanteil, Unterkunft und Verpflegung, den Investitionskosten 

sowie der Ausbildungsumlage zusammen. 

 

Seit dem 01.01.2022 zahlt die Pflegekasse einen Leistungszuschlag für jeden Bewohner ab 

dem Pflegegrad 2. Der Bewohner muss dementsprechend einen geringeren Eigenanteil 

Heimentgelt 
Pflegegrad 

1 
Pflegegrad 

2 
Pflegegrad 

3 
Pflegegrad 

4 
Pflegegrad 

5 

Pflegesatz / Tag 70,82 € 90,80 € 107,70 € 125,32 € 133,24 € 

davon 
einrichtungseinheitl. 
Eigenanteil 

nicht 
vorgesehen 

64,34 € 64,34 € 64,34 € 64,34 € 

Unterkunft / Tag 24,09 € 24,09 € 24,09 € 24,09 € 24,09 € 

Verpflegung / Tag 7,06 € 7,06 € 7,06 € 7,06 € 7,06 € 

Investitionskosten / Tag 13,50 € 13,50 € 13,50 € 13,50 € 13,50 € 

Umlage Krankenpflege-
ausbildung / Tag 

0,45 € 0,45 € 0,45 € 0,45 € 0,45 € 

Umlage generalistische 
Pflegeausbildung / Tag 

3,92 € 3,92 € 3,92 € 3,92 € 3,92 € 

Gesamtentgelt / Tag 119,84 € 139,82 € 156,72 € 174,34 € 182,26 € 

Gesamtentgelt / Monat 3.645,53 € 4.253,32 € 4.767,42 € 5.303,42 € 5.544,35 € 

- Anteil der Pflegekasse /   
  Monat 

131,00 € 805,00 € 1.319,00 € 1.855,00 € 2.096,00 € 

Ihr Eigenanteil / Monat 3.514,53 € 3.448,32 € 3.448,42 € 3.448,42 € 3.448,35 € 

Ihr Eigenanteil / Tag* 115,53 € 113,36 € 113,36 € 113,36 € 113,36 € 



 
bezahlen. Der Leistungszuschlag muss nicht beantragt werden, Sie erhalten diesen 

Leistungszuschlag automatisch.  

 

 

Der Leistungszuschlag bezieht sich aber nur auf die Kosten zum pflegebedingten Aufwand 

sowie die Pflegeausbildung.  

 

In der nachfolgenden Tabelle sind die Leistungszuschläge, welche seit 01.01.2024 geltend 

sind, dargestellt: 
 

Aufenthalt in einer Pflegeeinrichtung Leistungszuschlag zum Eigenanteil 

bis zu 12 Monate                                    15 Prozent 

mehr als 12 Monate                                    30 Prozent 

mehr als 24 Monate                                    50 Prozent 

mehr als 36 Monate                                    75 Prozent 

 

Bei der Abrechnung für das Heimentgelt werden 30,42 Tage als durchschnittlicher 

Kalendermonat zu Grunde gelegt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Stand: 01.01.2026 


